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VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Schwaz 

vom 9. März 2021 über zusätzliche Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 

betreffend die Ausreise aus 
dem politischen Bezirk Schwaz

Aufgrund des § 24 in Verbindung mit § 43a Abs. 3 des Epi-
demiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 33/2021, wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für das Gebiet aller Gemeinden des
politischen Bezirks Schwaz mit Ausnahme des Rißtals im
Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee.

§ 2
Anforderungen beim Verlassen 
des politischen Bezirks Schwaz

(1) Personen mit Wohnsitz in dem im § 1 umschriebenen
Gebiet des politischen Bezirks Schwaz dürfen dessen Gren-
zen nach außen hin nur überschreiten, wenn sie einen Nach-
weis über
a) ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-

CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurük-
kliegen darf, oder
b) ein negatives Ergebnis eines molekularbiologischen

Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72
Stunden zurückliegen darf,
mit sich führen. Diese Personen sind verpflichtet, diesen

Nachweis bei einer Kontrolle vorzuweisen.
(2) Abs. 1 gilt auch für Personen ohne Wohnsitz in dem

im § 1 umschriebenen Gebiet des politischen Bezirks
Schwaz, wenn sie sich dort durchgehend über einen Zei-
traum von mehr als 24 Stunden aufgehalten haben.

§ 3
Ausnahmen

(1) § 2 gilt nicht für
a) Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr;
b) die Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib,

Leben und Eigentum;
c) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der

Gesundheitsbehörden sowie Angehörige von Rettungsorga-
nisationen und der Feuerwehr im Rahmen ihrer beruflichen
Tätigkeit bzw. von Einsätzen;
d) den Betrieb und die Aufrechterhaltung der Funktions-

fähigkeit der Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge, insbe-
sondere von Krankenanstalten, Arztpraxen, therapeutischen
Einrichtungen und Praxen, Apotheken, Heimen zur Betreu-
ung von hilfs-, betreuungs- und pflegebedürftigen, insbeson-
dere älteren, Menschen sowie von mobilen Betreuungsan-
geboten für diese Menschen;
e) den Betrieb und die Aufrechterhaltung der Funktions-

fähigkeit der öffentlichen Infrastrukturen und der Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge, wie Straßendienst, Müllabfuhr,
Strom- und Wasserversorgung oder Abwasserentsorgung;
f) die Aufrechterhaltung der allgemeinen Versorgung, ins-

besondere mit Lebensmitteln, sonstigen Waren des täg-
lichen Bedarfes einschließlich periodischen Druckwerken
und Heizmaterialien;
g) die Aufrechterhaltung des Lieferverkehrs zwischen Be-

trieben und Betriebsstätten von Betrieben sowie für die
Durchführung notwendiger unaufschiebbarer Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten;
h) den Betrieb und die Aufrechterhaltung des öffentlichen

Personennahverkehrs;
i) die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens,

die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen und
die Deckung eines dringenden Wohnbedürfnisses; dies je-
doch nur dann, wenn diese Grundbedürfnisse nicht oder zu-

Amtssigniert. SID2021031052687 
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at



mutbarer Weise nicht im nach § 1 umschriebenen Gebiet ge-
deckt werden können; 
j) die Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen

oder gerichtlichen Wegen.
(2) Im Fall einer behördlichen Überprüfung sind die Ausnah-

megründe nach Abs. 1 glaubhaft zu machen.

§ 4
Nachweise

Als Nachweis im Sinn des § 2 Abs. 1 lit. a und b sind jene
Testergebnisse zu verstehen, die im Rahmen von Antigen-
Tests oder molekularbiologischen Tests durch dazu befugte
Stellen erlangt werden.

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit 11. März 2021 in Kraft und mit
dem Ablauf des 25. März 2021 außer Kraft.
(2) § 2 Abs. 2 gilt auch für Personen, deren Aufenthalt in

dem im § 1 umschriebenen Gebiet vor dem Inkrafttreten dieser
Verordnung begonnen hat.
(3) Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Schwaz

vom 8. März 2021 über zusätzliche Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Verbreitung von COVID-19 betreffend die Ausreise
aus dem politischen Bezirk Schwaz, GZ SZ-EPI-9/21-2021,
wird aufgehoben.

Der Bezirkshauptmann: Brandl

Hinweis: Diese Verordnung wurde am 9. März 2021 auf der
Internetseite der Bezirkshauptmannschaft Schwaz kundge-
macht. 

https://www.tirol.gv.at/buergerservice/kundmachungen/

bezirkshauptmannschaften/bh-schwaz/
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VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Schwaz

vom 10. März 2021, mit der die Verordnung 
vom 9. März 2021 über zusätzliche Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 

betreffend die Ausreise aus dem 
politischen Bezirk Schwaz geändert wird

Aufgrund des § 24 in Verbindung mit § 43a Abs. 3 des Epide-
miegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 33/2021, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Schwaz vom
9. März 2021 über zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung
der Verbreitung von COVID-19 betreffend die Ausreise aus
dem politischen Bezirk Schwaz, GZ SZ-EPI-9/21-2021-1, wird
wie folgt geändert:

Im Abs. 1 des § 3 wird folgende Bestimmung als lit. k ange-

fügt:

„k) SchülerInnen von Schulen gemäß dem Schulorganisa-
tionsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 19/2021, und dem Privatschulge-
setz, BGBl. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 80/2020, sowie von land- und forstwirtschaft-
lichen Berufs- und Fachschulen gemäß dem Tiroler Landwirt-
schaftlichen Schulgesetz 2012, LGBl. Nr. 88/2012, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 90/2020, jedoch ausschließ-
lich zum Zweck der Teilnahme am Unterricht an diesen Schulen
(Hin- oder Rückfahrt); diese Ausnahme gilt sinngemäß für die
Teilnahme am Unterricht an gleichartigen Schultypen im be-
nachbarten Ausland.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 11. März 2021 in Kraft.
Der Bezirkshauptmann: Brandl

Hinweis: Diese Verordnung wurde am 10. März 2021 auf der
Internetseite der Bezirkshauptmannschaft Schwaz kundge-
macht. 

https://www.tirol.gv.at/buergerservice/kundmachungen/

bezirkshauptmannschaften/bh-schwaz/
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VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Imst 
vom 10. März 2021, mit der für 

die Gemeinden Haiming und Roppen 
zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung 
der Verbreitung von COVID-19 getroffen werden

Aufgrund des § 24 in Verbindung mit § 43a Abs. 3 des Epide-
miegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 33/2021, wird verordnet:

§ 1
Örtlicher Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für das Gebiet der Gemeinden Hai-
ming und Roppen.

§ 2
Anforderungen beim Überschreiten der Gebietsgrenzen

Personen, die sich im Gebiet nach § 1 aufhalten, dürfen des-
sen Grenzen nach außen hin nur überschreiten, wenn sie einen
Nachweis über ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf
SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zu-
rückliegen darf, oder eines molekularbiologischen Tests auf
SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zu-
rückliegen darf, mit sich führen. Diese Personen sind verpflich-
tet, diesen Nachweis bei einer Kontrolle vorzuweisen.

§ 3
Ausnahmen

§ 2 gilt nicht für:
1. Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr;
2. die Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Le-

ben und Eigentum;
3. Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Ge-

sundheitsbehörden sowie Angehörige von Rettungsorganisa-
tionen und der Feuerwehr in Ausübung ihrer beruflichen Tätig-
keit bzw. von Einsätzen;
4. den Güterverkehr;
5. Transitpassagiere oder die Durchreise durch das Gebiet

ohne Zwischenstopp, die auch bei ausschließlich unerläss-
lichen Unterbrechungen vorliegt;
6. die Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen

oder gerichtlichen Wegen, einschließlich der Teilnahme an öf-
fentlichen Sitzungen der allgemeinen Vertretungskörper und
an mündlichen Verhandlungen der Gerichte und Verwaltungs-
behörden zur Wahrung des Grundsatzes der Öffentlichkeit;
7. Personen ohne Wohnsitz im Gebiet nach § 1, bei denen

vor der Rückreise zum Wohnsitz ein positives Ergebnis durch
einen Antigen-Test auf SARS-CoV-2 oder einen molekularbio-
logischen Test auf SARS-CoV-2 festgestellt worden ist; dies je-
doch nur unter der Voraussetzung, dass sie sich so schnell wie
möglich – entweder allein mit einem Kraftfahrzeug oder im Rah-
men eines gesicherten Transports – zum Zweck der behörd-
lichen Absonderung zu einem Wohnsitz begeben;
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8. SchülerInnen von Schulen gemäß dem Schulorganisa-
tionsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 19/2021, und dem Privatschulge-
setz, BGBl. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 80/2020, sowie von land- und forstwirtschaft-
lichen Berufs- und Fachschulen gemäß dem Tiroler Landwirt-
schaftlichen Schulgesetz 2012, LGBl. Nr. 88/2012, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 90/2020, jedoch ausschließ-
lich zum Zweck der Teilnahme am Unterricht an diesen Schulen
(Hin- oder Rückfahrt); diese Ausnahme gilt sinngemäß für die
Teilnahme am Unterricht an gleichartigen Schultypen im be-
nachbarten Ausland.

§ 4
Glaubhaftmachung

Im Fall einer behördlichen Überprüfung sind die Ausnahme-
gründe gemäß § 3 glaubhaft zu machen.

§ 5
Testergebnisse

Als Testergebnisse im Sinne dieser Verordnung sind jene
Nachweise zu verstehen, die im Rahmen von Tests durch dazu
befugte Stellen erlangt werden.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 12. März 2021, 00.00 Uhr in Kraft
und mit dem Ablauf des 16. März 2021 außer Kraft.

Die Bezirkshauptfrau: Mag. Eva Loidhold

Hinweis: Diese Verordnung wurde am 10. März 2021 auf der
Internetseite der Bezirkshauptmannschaft Imst kundgemacht.

https://www.tirol.gv.at/buergerservice/kundmachungen/

bezirkshauptmannschaften/bh-imst/

Nr. 89 • Bezirkshauptmannschaft Lienz

VERORDNUNG
der Bezirkshauptmannschaft Lienz vom 10. März 2021,
mit der für die Gemeinden Matrei in Osttirol und Virgen

zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung 
der Verbreitung von COVID-19 getroffen werden

Aufgrund des § 24 in Verbindung mit § 43a Abs. 3 des Epide-
miegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 33/2021, wird verordnet:

§ 1
Örtlicher Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für das Gebiet der Gemeinden Matrei
in Osttirol und Virgen.

§ 2
Anforderungen beim Überschreiten der Gebietsgrenzen

Personen, die sich im Gebiet nach § 1 aufhalten, dürfen
dessen Grenzen nach außen hin nur überschreiten, wenn sie
einen Nachweis über ein negatives Ergebnis eines Antigen-
Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48
Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbiologischen
Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72
Stunden zurückliegen darf, mit sich führen. Diese Personen
sind verpflichtet, diesen Nachweis bei einer Kontrolle vorzu-
weisen.

§ 3
Ausnahmen

§ 2 gilt nicht für:
1. Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr;
2. die Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Le-

ben und Eigentum;
3. Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Ge-

sundheitsbehörden sowie Angehörige von Rettungsorganisa-
tionen und der Feuerwehr in Ausübung ihrer beruflichen Tätig-
keit bzw. von Einsätzen;
4. den Güterverkehr;
5. Transitpassagiere oder die Durchreise durch das Gebiet

ohne Zwischenstopp, die auch bei ausschließlich unerläss-
lichen Unterbrechungen vorliegt;
6. die Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen

oder gerichtlichen Wegen, einschließlich der Teilnahme an öf-
fentlichen Sitzungen der allgemeinen Vertretungskörper und
an mündlichen Verhandlungen der Gerichte und Verwaltungs-
behörden zur Wahrung des Grundsatzes der Öffentlichkeit;
7. Personen ohne Wohnsitz im Gebiet nach § 1, bei denen

vor der Rückreise zum Wohnsitz ein positives Ergebnis durch
einen Antigen-Test auf SARS-CoV-2 oder einen molekularbio-
logischen Test auf SARS-CoV-2 festgestellt worden ist; dies je-
doch nur unter der Voraussetzung, dass sie sich so schnell wie
möglich – entweder allein mit einem Kraftfahrzeug oder im Rah-
men eines gesicherten Transports – zum Zweck der behörd-
lichen Absonderung zu einem Wohnsitz begeben;
8. SchülerInnen von Schulen gemäß dem Schulorganisa-

tionsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 19/2021, und dem Privatschulge-
setz, BGBl. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 80/2020, sowie von land- und forstwirtschaft-
lichen Berufs- und Fachschulen gemäß dem Tiroler Landwirt-
schaftlichen Schulgesetz 2012, LGBl. Nr. 88/2012, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 90/2020, jedoch ausschließ-
lich zum Zweck der Teilnahme am Unterricht an diesen Schulen
(Hin- oder Rückfahrt); diese Ausnahme gilt sinngemäß für die
Teilnahme am Unterricht an gleichartigen Schultypen im be-
nachbarten Ausland.

§ 4
Glaubhaftmachung

Im Fall einer behördlichen Überprüfung sind die Ausnahme-
gründe gemäß § 3 glaubhaft zu machen.

§ 5
Testergebnisse

Als Testergebnisse im Sinne dieser Verordnung sind jene
Nachweise zu verstehen, die im Rahmen von Tests durch dazu
befugte Stellen erlangt werden.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 12. März 2021, 00.00 Uhr, in Kraft
und mit dem Ablauf des 16. März 2021 außer Kraft.

Die Bezirkshauptfrau: Dr. Olga Reisner

Hinweis: Diese Verordnung wurde am 10. März 2021 auf der
Internetseite der Bezirkshauptmannschaft Lienz kundgemacht.

https://www.tirol.gv.at/buergerservice/kundmachungen/

bezirkshauptmannschaften/bh-lienz/
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